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Mindestlohn: Nach Industriezweig 
unterschiedliche Folgen zu erwarten
In welchen Branchen der Mindestlohn negative Beschäftigungseffekte  
auslösen wird, hängt auch von der Lohnsetzungsmacht der Arbeitgeber ab

Ob die flächendeckende Lohnuntergrenze in Deutschland zu Entlassungen führt, wird sich 
erst mittelfristig zeigen. Eine neue RWI-Analyse ermöglicht jedoch schon heute eine  
differenzierte Abschätzung der zu erwartenden Mindestlohn-Effekte. Beschäftigte in Niedrig- 
lohnbranchen mit hoher Lohnsetzungsmacht der Arbeitgeber haben ein geringeres Risiko 
von Jobverlusten. Dies trifft vor allem auf das Hotel- und Restaurantgewerbe, den Einzel-
handel und die Landwirtschaft zu. Gefährdet sind hingegen Jobs in der Nahrungsmittel-
produktion und in anderen Serviceberufen sowie generell Beschäftigte in Ostdeutschland.
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Belastbare Aussagen über die Folgen des flächen-
deckenden Mindestlohns können frühestens Ende 
2016 getroffen werden. Wie verlässlich ist eine  
Analyse zum jetzigen Zeitpunkt?

Der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde, der in Deutschland am 1. Januar 2015 
eingeführt wurde, hat eine Lohnerhöhung für 13 bis 
18 Prozent aller Beschäftigten in West- und 20 bis 
32 Prozent aller Beschäftigten in Ostdeutschland 
gebracht. Entlassungen als mögliche Folge, wenn 
der zu zahlende Lohn oberhalb der Produktivität 
der entsprechenden Mitarbeiter liegt, lassen sich 
erst auf mittlere Sicht beobachten. Welche Indust-
riezweige davon besonders betroffen sein werden, 
kann man jedoch schon heute analysieren. Denn 
die Wahrscheinlichkeit hängt nicht nur davon ab, 
wie viele Mitarbeiter in dieser Branche von der 
Lohnerhöhung betroffen waren, sondern auch, ob 
der vorher gezahlte Lohn dem Produktivitätsniveau 
entsprochen hat. Bei perfektem Wettbewerb wäre 
dies der Fall. Haben jedoch Arbeitgeber eine starke 
Lohnsetzungsmacht, muss das höhere Entgelt nicht 
zwangsläufig Entlassungen zur Folge haben.

Warum unterscheidet sich die Lohnsetzungsmacht 
der Arbeitgeber je nach Industriezweig?

Arbeitgeber können den Lohn stark beeinflussen, 
wenn dieser bei der Entscheidung, den Job zu wech-
seln, keine große Rolle spielt. Diese geringe „Lohn-
elastizität“ entsteht, wenn Arbeitnehmer regional 

eingeschränkt mobil sind, über offene Stellen in ih-
rem Tätigkeitsfeld nur schwer Informationen erhal-
ten oder wenn sie Rahmenbedingungen wie flexible 
Arbeitszeiten und eine gute Arbeitsatmosphäre hö-
her bewerten als ihren Lohn. Wie stark solche Fakto-
ren ausgeprägt sind, ist je nach Industriezweig un-
terschiedlich. Es hängt davon ab, wie hoch z.B. der 
Frauenanteil unter den Beschäftigten ist, inwieweit 
branchenspezifisches Wissen für die Tätigkeit benö-
tigt wird und wie gut die Arbeitnehmer in Gewerk-
schaften und Betriebsräten organisiert sind.

In welchen Branchen sind negative Folgen zu  
erwarten, wer profitiert vom Mindestlohn?

Eine neue RWI-Studie setzt Erkenntnisse zur Lohn-
elastizität in Zusammenhang mit dem Anteil jener 
Beschäftigten, die durch den flächendeckenden 
Mindestlohn eine Lohnerhöhung erhalten haben. 
Im Ergebnis sind im Hotel- und Restaurantgewer-
be, im Einzelhandel und in der Landwirtschaft nicht 
zwingend Entlassungen aufgrund des Mindestlohns 
zu erwarten. Hier könnten die bislang lohnsetzen-
den Arbeitgeber die höheren Kosten auffangen. Ein 
erhöhtes Risiko des Jobverlusts haben hingegen 
Beschäftigte in der Nahrungsmittelproduktion und 
anderen Serviceberufen. Gefährdet sind besonders 
Beschäftigte in Ostdeutschland, weil dort die Löhne 
deutlich stärker angehoben werden mussten und die 
Arbeitgeber in typischen Niedriglohnbranchen eine 
geringere Lohnsetzungsmacht haben. 

DIE WICHTIGSTEN 
ERGEBNISSE

Nicht in allen Branchen 
wird der Lohn durch 

marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb bestimmt. Neben 

dem vorherrschenden Lohn- 
niveau beeinflusst auch die  

unterschiedliche Lohnsetzungs- 
macht der Arbeitgeber die zu  

erwartenden Effekte des 
Mindestlohns. 

Im Hotel- und Restaurant- 
gewerbe, im Einzelhandel und 

in der Landwirtschaft haben  
Beschäftigte durch  

die gesetzliche Lohnuntergrenze 
nur ein geringes Risiko für 

einen Jobverlust.

Negative Beschäftigungseffekte 
sind vor allem in der Nahrungs-

mittelproduktion und in  
anderen Serviceberufen sowie 

generell für Beschäftigte in  
Ostdeutschland zu erwarten.
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Erhöhtes Risiko für Jobverlust in Niedriglohnbranchen mit hoher Lohnelastizität 

Westdeutschland

Quellen: LIAB, Berechnungen des RWI. Bellmann et al. (2015).

Anmerkung: geringe Lohnelastizität = hohe Lohnsetzungsmacht der Arbeitgeber / hohe Lohnelastizität = 
wettbewerbliche Lohnsetzung. Der Anteil der Arbeitnehmer, die aufgrund des Mindestlohns Lohnerhöhungen 
erhalten haben, wird nicht nach Ost- und Westdeutschland unterschieden.
rot = negative Beschäftigungseff ekte zu erwarten / grün = keine negativen Beschäftigungseff ekte zu erwarten
schwarz = Branchen, die nur sehr geringfügig vom Mindestlohn betroff en sind
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